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Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt
Bremen für das Haushaltsjahr 2006

Vom 20. Juni 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006
wird in Einnahme und Ausgabe auf 3 779 457 980 Euro,
die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 
532 047 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan wird
diesem Gesetz als Anlage beigefügt.

(2) Das im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2006
für die Personalhaushalte ausgewiesene Stellenvolu-
men wird auf 7 778 festgesetzt. Der Stellenindex be-
trägt 1,33. Für die Sonderhaushalte wird das Stellen-
volumen auf 2 618 und der Stellenindex auf 1,64 fest-
gesetzt. Daneben werden für die

Personalhaushalt 320,

Sonderhaushalte 982,

Betriebe nach § 26
der Landeshaushaltsordnung 420

und

sonstigen Einrichtungen des Landes 1

als refinanziertes Stellenvolumen ausgewiesen.

§ 2

Produktgruppenhaushalt

(1) Neben dem nach den allgemeinen Vorschriften
des Haushaltsgrundsätzegesetzes und der Landes-
haushaltsordnung aufgestellten Haushalt ist im Sinne
von § 7a der Landeshaushaltsordnung ein leistungsbe-
zogener Haushalt für das Land und die Stadtgemeinde
Bremen aufgestellt worden. Dieser Haushalt ordnet
den aufgabenbezogenen Budgets verbindliche Finanz-,
Personal- und Leistungsziele in Art und Umfang zu
(Produktgruppenhaushalt).

(2) Der Produktgruppenhaushalt gliedert sich in
Produktpläne, Produktbereiche und Produktgruppen.

(3) Für den Vollzug des Produktgruppenhaushalts
gelten die Ermächtigungen dieses Gesetzes aus-
schließlich für die Einnahmen und Ausgaben im Haus-
halt des Landes. 

§ 2a

Einhaltung des vorgegebenen Rahmens

(1) Im Haushaltsvollzug ist sicherzustellen, dass

1. die in den Haushaltsgesetzen des Landes, der
Stadtgemeinde Bremen und Stadt Bremerhaven
enthaltenen Kreditermächtigungen nicht über-
schritten sowie

2. die in der Finanzplanung vorgegebenen Ziele
für den Stadtstaat, die der Bremischen Bürger-
schaft im Rahmen der Haushaltsberatungen für
die Jahre 2006 und 2007 übermittelt wurden,
eingehalten werden.

(2) Der Senator für Finanzen wird aufgefordert, im
Falle einer drohenden Überschreitung dem Haus-
halts- und Finanzausschuss unverzüglich zu berichten
und geeignete Steuerungs- und Bewirtschaftungs-
maßnahmen einzuleiten.

§ 3

Verantwortlichkeiten

(1) Die Fach-, Personal- und Finanzverantwortung
einschließlich der Verantwortung im Sinne von § 9 der
Landeshaushaltsordnung für die Erledigung der Auf-
gaben der bremischen Verwaltung werden zusam-
mengeführt. Für die Verantwortungsebenen Produkt-
plan, Produktbereich und Produktgruppe sind die ver-
antwortlichen Personen dem Senator für Finanzen zu
benennen.

(2) Die Befugnis zur Einwilligung bei der Einstel-
lung und Versetzung von Beamten und Richtern in
den Dienst der Freien Hansestadt Bremen nach § 48
der Landeshaushaltsordnung wird vom Senator für 
Finanzen auf die für einen Produktplan verantwortli-
che Person übertragen.
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Versorgungslasten für die nach Satz 1 ernannten
Beamten und Richter, die für Zeiten vor der Ernen-
nung vom Dienstherrn zu tragen sind, sind im Rahmen
des dezentralen Personalbudgets zu erwirtschaften.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, wei-
tere Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 4

Deckungsfähigkeiten

(1) Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit der Mit-
tel in § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung werden
für das Haushaltsjahr 2006 aufgehoben.

(2) Auf der Grundlage von § 20 Abs. 2 der Landes-
haushaltsordnung sind innerhalb einer Produktgruppe
gegenseitig deckungsfähig

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Gruppen
422, 425 und 426,

2. die sonstigen nicht übertragbaren Ausgaben der
Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Gruppe 441,

3. die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und
die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985,

4. die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 und
die investiven Ausgaben der Gruppe 985.

(3) Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungs-
fähigkeit nach Absatz 2 sind die Ausgaben des An-
schlussinvestitionsprogramms sowie diejenigen Aus-
gaben, für die durch Haushaltsvermerk eine andere
Regelung getroffen worden ist.

(4) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit
für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 gilt nur für
nach § 36 in Verbindung mit § 54 der Landeshaushalts-
ordnung freigegebene Maßnahmen, bei denen der
Kostenrahmen nicht überschritten wird. Gleiches gilt
sinngemäß für Zuschüsse zu Baumaßnahmen, die
über die Hauptgruppe 8 oder die Gruppe 985 abge-
wickelt werden.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, wei-
tere Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 5 

Investitionsausgaben

Im Sinne von Artikel 131 a der Landesverfassung
dürfen die bei den Hauptgruppen 7 und 8 sowie bei
der Gruppe 985 investiv veranschlagten Ausgaben
grundsätzlich nur für investive Zwecke im Sinne von 
§ 13 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung
verausgabt werden. Etwaige Ausnahmen bedürfen
des Einvernehmens mit dem Senator für Finanzen. 

§ 6

Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen,
Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Personen, die für eine Produktgruppe ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei
den Hauptgruppen 7 und 8 und den investiven
Ausgaben der Gruppe 985 zu Lasten von Ausga-
ben der Hauptgruppen 5 und 6 und der konsum-
tiven Ausgaben der Gruppe 985 nachzubewilli-
gen,

2. alle übrigen produktgruppeninternen Nachbe-
willigungen bis zur Höhe von 100 000 Euro im
Einzelfall vorzunehmen; ausgenommen hiervon
sind Nachbewilligungen zu Gunsten nicht über-
tragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425 und
426 oder zu Lasten der Gruppe 441 sowie Nach-
bewilligungen von Ausgaben der Hauptgrup-
pen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der
Gruppe 985 zu Gunsten von Ausgaben der
Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven
Ausgaben der Gruppe 985,

3. innerhalb einer Produktgruppe unter Beachtung
des Stellenvolumens und des Stellenindexes
Veränderungen bei Planstellen bis Besoldungs-
gruppe A 14 sowie planmäßigen Stellen bis Ver-
gütungsgruppe I b bzw. Kr XIII Bundes-Ange-
stelltentarifvertrag und Entgeltgruppe 14 Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst vorzuneh-
men, soweit das Finanzvolumen der Maßnahme
100 000 Euro im Jahr nicht überschreitet; in allen
anderen Fällen ist die Zustimmung des zur Ein-
richtung, Streichung und Hebung von Planstel-
len und Stellen ermächtigten Haushalts- und 
Finanzausschusses erforderlich; die Ermächti-
gung nach Satz 1 und 2 schließt ein, Planstellen
und Stellen in dem Umfang zu schaffen, wie Per-
sonalausgaben dauerhaft eingespart werden,

4. innerhalb einer Produktgruppe im Rahmen einer
gesicherten Refinanzierung Planstellen und Stel-
len für Arbeitnehmer in fachlich gebotener Men-
ge und Struktur einzurichten; die Ermächtigung
gilt sinngemäß für die Personen, die für Betriebe
der Freien Hansestadt Bremen nach § 26 der
Landeshaushaltsordnung oder Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts verantwortlich sind, soweit
diese nicht als Produktgruppe im Produktgrup-
penhaushalt geführt werden; ein etwaiges Zu-
stimmungserfordernis des jeweiligen Aufsichts-
gremiums bleibt hiervon unbenommen.

(2) Die Personen, die für einen Produktbereich ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt, Nachbewilligun-
gen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur Höhe von
100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenom-
men hiervon sind Nachbewilligungen zu Gunsten
nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425
und 426 oder zu Lasten der Gruppe 441 sowie Nach-
bewilligungen von Ausgaben der Hauptgruppen 7
und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppe 985
zu Gunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und
6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985.

(3) Die Personen, die für einen Produktplan verant-
wortlich sind, werden ermächtigt, Nachbewilligungen
innerhalb ihres Produktplans bis zur Höhe von 100 000
Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hier-
von sind Nachbewilligungen zu Gunsten nichtüber-
tragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425 und 426
oder zu Lasten der Gruppe 441 sowie Nachbewilligun-
gen von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie
der investiven Ausgaben der Gruppe 985 zu Gunsten
von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der
konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985. 

(4) Soweit im Rahmen der Ermächtigungen nach
Absatz 1 Nrn. 1 und 2, Absatz 2, 3 und 5 längerfristige
Verpflichtungen, die über die Ermächtigungen nach 



§ 38 der Landeshaushaltsordnung hinausgehen, ein-
gegangen werden sollen, ist die Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nrn. 2 und 4,
Absatz 2 und Absatz 3 gelten auch für produktgrup-
peninterne, produktgruppenübergreifende sowie pro-
duktbereichsübergreifende Nachbewilligungen mit
Deckung aus bereits erzielten Mehreinnahmen, soweit
diese Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich von Min-
dereinnahmen an anderer Stelle des Produktplans
dienen müssen.

(6) Für produktgruppenübergreifende sowie pro-
duktbereichsübergreifende Nachbewilligungen von
nicht übertragbaren Ausgaben zwischen den Grup-
pen 422, 425 und 426 gelten die Regelungen der 
Absätze 2 und 3. Dies schließt die Ermächtigung ein,
Planstellen und Stellen innerhalb des Produktbereichs
oder des Produktplans bis zu einem Finanzvolumen
von 100 000 Euro zu verlagern. 

(7) Die für die jeweiligen Produktbereiche Verant-
wortlichen werden ermächtigt, Sperren nach § 22 der
Landeshaushaltsordnung gemäß § 36 der Landeshaus-
haltsordnung für solche Baumaßnahmen aufzuheben,
deren Gesamtkosten 500 000 Euro nicht überschrei-
ten.

(8) Die für die jeweiligen Produktbereiche Verant-
wortlichen werden ermächtigt, veranschlagte Ver-
pflichtungsermächtigungen für in sich abgeschlossene
Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von bis zu 
500 000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im
Rahmen des nächstjährigen Haushalts oder in der gel-
tenden Finanzplanung gesichert ist.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3
und Absatz 6 gelten nur, soweit die Leistungsziele
nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch
die Regelungen der Absätze 1 bis 9 unberührt.

(11) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die
nach den Absätzen 1 bis 9 erforderlichen Verfahrens-
regelungen zu treffen.

§ 7

Planungssicherheit

(1) Aus Gründen der Planungssicherheit stehen für
den Bereich der konsumtiven Ausgaben (Hauptgrup-
pen 5 und 6 und Gruppe 985) und für den Bereich der
investiven Ausgaben (Hauptgruppen 7 und 8 und
Gruppe 985) für den Gesamthaushalt jeweils 95 vom
Hundert der Anschläge zur Verfügung. Der Senat wird
ermächtigt, in diesem Rahmen die Anteilsätze der Pro-
duktbereiche auf der Grundlage von Verpflichtungs-
graden festzulegen. Insoweit werden die Eingriffs-
rechte des Senats nach § 41 der Landeshaushaltsord-
nung eingeschränkt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres, bis
spätestens 15. Oktober, allgemeine Haushaltsver-
schlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungsmaß-
nahmen nach § 41 der Landeshaushaltsordnung erfor-
derlich machen, sind diese aus den im Gesamthaus-
halt verbleibenden 5 vom Hundert zu finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermächtigung nach 
Absatz 1 in Anspruch nimmt, ist der Haushalts- und
Finanzausschuss über die sich daraus ergebenden An-
passungen der im Produktgruppenhaushalt vereinbar-
ten Personal- und Leistungsziele zu unterrichten. Der
Senator für Finanzen wird ermächtigt, das nähere Ver-
fahren zu regeln.

§ 8

Übertragbarkeiten

(1) Nach § 19 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung
werden die Ausgaben der Gruppe 441, der Haupt-
gruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der
Gruppe 985 für übertragbar erklärt. Die Übertragbar-
keit gilt nicht, sofern sie durch Haushaltsvermerk aus-
geschlossen ist. Eine Übertragung erfolgt nicht, sofern
die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben, von
Mindereinnahmen oder zur Erwirtschaftung von ver-
anschlagten Minderausgaben herangezogen werden
müssen.

(2) Die Mittel des Anschlussinvestitionsprogramms
sind nicht übertragbar. Etwaige am Jahresende beste-
hende Verpflichtungen sind aus Mitteln des nächst-
jährigen Anschlussinvestitionsprogramms (Produkt-
plan 94) abzudecken.

§ 9

Rücklagenbildung

(1) Die am Ende des Haushaltsjahres nicht ver-
brauchten nicht übertragbaren Personalausgaben so-
wie erzielte allgemeine Mehreinnahmen einer Pro-
duktgruppe, die nicht zum Ausgleich etwaiger Min-
dereinnahmen, Mehrausgaben oder zur Erwirtschaf-
tung von veranschlagten Minderausgaben innerhalb
des Produktplanes heranzuziehen sind, dürfen einer
Rücklage innerhalb eines Produktplanes zugeführt
werden. Die Feststellung der Höhe der in Frage kom-
menden Rücklagenzuführung bedarf nach Abstim-
mung mit dem Senator für Finanzen der Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, über die in Absatz 1 enthaltenen Regelun-
gen hinaus weitergehenden Rücklagenbildungen zu-
zustimmen.

(3) Soweit für einzelne Produktpläne Rücklagen ge-
bildet worden sind, dürfen diese entsprechend den
Regelungen des § 6 Abs. 3 für Zwecke des jeweiligen
Produktplanes genutzt werden. Die Verwendung die-
ser Mittel für die Einstellung unbefristeten Personals
ist nicht zulässig.

(4) Minderausgaben bei den Gruppen 422, 425 und
426, die aus Teilzeitbeschäftigung nach § 71b des Bre-
mischen Beamtengesetzes oder nach dem Tarifvertrag
zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998
resultieren, können unabhängig von den Einschrän-
kungen nach Absatz 1 und 3 zum Ausgleich von Fol-
geeffekten der Altersteilzeit in Form des Blockmodells
einer zweckgebundenen Rücklage im Produktplan zu-
geführt und in der Freistellungsphase des Blockmo-
dells für die Einstellung unbefristeten Personals ge-
nutzt werden. Hierzu können nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 refinanzierte Planstellen und
Stellen eingerichtet werden. Der Senator für Finanzen
wird ermächtigt, das weitere Verfahren zu regeln. 
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§ 10

Rücklage für Versorgungsvorsorge

(1) Die aus der Verbeamtung von Angestellten ent-
standenen und die künftig bei Verbeamtungen oder
durch Umwandlung von Stellen für Angestellte in
Planstellen für Beamte noch entstehenden Entla-
stungseffekte bei den Dienstbezügen sowie Versor-
gungszuschläge bei refinanzierter Beschäftigung und
Versorgungsumlagebeträge ausgegliederter Einrich-
tungen sind der Rücklage für Versorgungsvorsorge
bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versor-
gungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen zuzu-
führen.

(2) Der nach Absatz 1 bei refinanzierter Beschäfti-
gung abzuführende Versorgungszuschlag beträgt bei
Beamten und Richtern 30 vom Hundert der Besol-
dungsaufwendungen und bei ruhelohnanwartschafts-
berechtigten Arbeitnehmern 14,29 vom Hundert des
Arbeitnehmerbrutto.

(3) Die nach Absatz 1 von (ausgegliederten) Ein-
richtungen des Landes für die bei ihnen tätigen Be-
schäftigten zu leistende Versorgungsumlage beträgt
bei Beamten und Richtern 35 vom Hundert der Besol-
dungsaufwendungen und bei ruhelohnanwartschafts-
berechtigten Arbeitnehmern 14,29 vom Hundert des
Arbeitnehmerbrutto.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das
nähere Verfahren zu regeln.

§ 11

Sonderhaushalte

(1) Die Mittel des Landesuntersuchungsamtes für
Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin werden netto
ausgewiesen. Der Haushalt des Landesuntersu-
chungsamtes für Chemie, Hygiene und Veterinärme-
dizin (Kapitel 2525) ist als Erläuterung zur Nettoveran-
schlagung Bestandteil des Haushaltsplans. Für diese
Einrichtung werden Rücklagen im Sonderhaushalt ge-
bildet.

(2) Die aus der Darlehensgewährung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) resul-
tierenden Einnahmen und Ausgaben werden netto
ausgewiesen. Der Haushalt für BAföG-Darlehen (Ka-
pitel 2524) ist als Erläuterung zur Nettoveranschla-
gung Bestandteil des Haushaltsplans. Im Haushalt für
BAföG-Darlehen dürfen keine Rücklagen gebildet
werden.

§ 12

Unterjähriges Controlling/Berichtswesen

(1) Ziel des unterjährigen Controllings ist es, auf der
Grundlage des Produktgruppenhaushalts unter Ein-
beziehung von Daten aus der Kosten- und Leistungs-
rechnung, Entwicklungen zu erkennen und aufzugrei-
fen, soweit diese von finanzieller, personalwirtschaftli-
cher oder leistungsbezogener Bedeutung sind, bei Ab-
weichungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnah-
men einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des
Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungs-
ziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und
Finanzausschuss auf den Ebenen des Gesamthaus-
halts, der Produktbereiche und Produktpläne sowie

für die Betriebe, Beteiligungen und Zuwendungsemp-
fänger periodisch Berichte vorzulegen. Für den Inves-
titionsbereich des Haushalts sind dabei auch sämtli-
che Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre – nach
Jahren getrennt – darzustellen. Im Übrigen wird der
Haushalts- und Finanzausschuss ermächtigt, Form, 
Inhalt und Periodizität des Berichtswesens festzulegen.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die
zur Realisierung eines, alle Einrichtungen des Landes
umfassenden, Personalmanagements und -control-
lings erforderlichen Daten im Datenbanksystem PuMa
(Personalverwaltung und Management) zu verarbei-
ten. Dies schließt die der Budgetierung zugrunde lie-
genden Daten, Daten über krankheitsbedingte Fehl-
zeiten, zum Arbeitsschutz und nach dem Landes-
gleichstellungsgesetz ein. Hierzu gehört auch die Un-
terstützung des dezentralen Personalcontrollings und
der dezentralen Personal- und Stellenverwaltung
einschließlich Gehaltssachbearbeitung. Die in Absatz 2
genannten Einrichtungen der Freien Hansestadt Bre-
men, deren Personaldaten im Rahmen des Daten-
banksystems PuMa nicht oder nur teilweise zur Verfü-
gung stehen, sind verpflichtet, dem Senator für 
Finanzen diese periodisch und automatisiert zur Ver-
fügung zu stellen. Der Senator für Finanzen wird er-
mächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensrege-
lungen zu treffen. 

(4) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch
die Regelungen der Absätze 1 und 2 unberührt.

§ 13

Sonstige Ermächtigungen des
Haushalts- und Finanzausschusses

(1) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, wesentliche Änderungen der im Produkt-
gruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu be-
schließen.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird darü-
ber hinaus ermächtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rah-
men von Deckungsmöglichkeiten im laufenden
Haushaltsjahr zu beschließen,

2. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächti-
gungen andere (über- oder außerplanmäßige)
Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Fällen zuzu-
lassen, in denen ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Einnahmen und Ausgaben be-
steht,

4. die erforderlichen Stellenplanänderungen vor-
zunehmen, die sich ergeben aus

a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf
dem Gebiete des Personalrechts, die für die
Freie Hansestadt Bremen verbindlich sind,

b) etwaigen Änderungen des bremischen Besol-
dungs- und Laufbahnrechts,

c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz;

Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Be-
darf ein Hinausschieben bis zur Verkündung des
nächsten Haushaltsgesetzes ausschließt,



5. Planstellen und Stellen innerhalb eines Haus-
halts umzusetzen und in Fällen der Umsetzung
zwischen dem Landes- und dem Stadthaushalt
in dem aufnehmenden Haushalt entsprechende
Planstellen und Stellen neu zu schaffen und die
in dem abgebenden Haushalt nicht mehr
benötigten Planstellen und Stellen zu streichen,

6. alle mit der Gründung von Betrieben nach § 26
Abs. 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung ver-
bundenen haushaltsmäßigen Umsetzungen vor-
zunehmen,

7. Ausgabebeschränkungen unter Berücksichti-
gung der Regelungen nach § 7 festzulegen, die
zur Absicherung von Haushaltsrisiken dienen;
dazu kann insbesondere das den Ressorts zur
Verfügung stehende Haushaltsvolumen be-
grenzt und der Liquiditätsabfluss zeitlich einge-
schränkt werden.

(3) Die auf Grund der Ermächtigungen in § 14 des
Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für
das Haushaltsjahr 2005 durch den Haushalts- und 
Finanzausschuss beschlossenen Stellenplanänderun-
gen und die für das Haushaltsjahr 2005 ohne Befris-
tung bewilligten Stellen gelten auch für das Haus-
haltsjahr 2006.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, die Deckungsfähigkeiten nach § 4, die
Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Be-
fugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung von
Verpflichtungsermächtigungen nach § 6, die Über-
tragbarkeiten nach § 8 sowie die Möglichkeit zur
Rücklagenbildung nach § 9 gegebenenfalls im Einzel-
fall zu begrenzen oder aufzuheben.

(5) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, zur Sicherung der Personalhaushalte für
Produktpläne gegebenenfalls

1. einen Beförderungsstopp,

2. einen Einstellungsstopp,

3. die Rücknahme dezentraler personalwirtschaft-
licher Befugnisse 

zu beschließen. Er kann die Personalhaushalte für Pro-
duktpläne in Teilen oder in Gänze zu Personalüber-
hangbereichen zu erklären, in denen fluktuationser-
höhende und mobilitätsfördernde Instrumente bis hin
zum dienststellenübergreifenden Personaleinsatz aus-
zuschöpfen sind.

§ 14

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur
Höhe von 1 490 178 180 Euro aufzunehmen,

2. Kredite zur Tilgung von Schulden, für die Aus-
gaben im Kreditfinanzierungsplan nicht vorge-
sehen sind, aufzunehmen,

3. zur Finanzierung von investiven Maßnahmen,
die dem Ziel der mittelfristigen Ausgabenent-
lastung dienen (betriebswirtschaftlich rentable
Maßnahmen), Kredite bis zur Höhe von 
2 000 000 Euro aufzunehmen. Ausnahmen sind
nur zulässig, soweit bereits in Vorjahren Finan-

zierungen in Aussicht genommen wurden; die
Inanspruchnahme bedarf im Einzelfall der Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses, soweit das Gesamtvolumen mehr als 100 000
Euro beträgt; bei Maßnahmen im Gesamtvolu-
men von bis zu 100 000 Euro darf der Senator für
Finanzen zustimmen,

4. ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf
die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 6 vom Hun-
dert des in § 1 Abs. 1 festgestellten Betrages der
Einnahme und Ausgabe aufzunehmen; die da-
nach aufgenommenen Kredite sind auf die Kre-
ditermächtigungen des nächsten Haushaltsjah-
res anzurechnen.

(2) Zur Finanzierung des Kapitaldienstfonds nach
dem Gesetz über die Errichtung des Bremer Kapital-
dienstfonds dürfen nach Maßgabe des Wirtschafts-
plans dieses Fonds Kredite in Höhe von bis zu 70 726
000 Euro aufgenommen werden. 

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zum
Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme für das
Haushaltsjahr 2006

1. die nach dem Haushaltsgesetz der Freien Han-
sestadt Bremen (Stadtgemeinde),

2. die nach Absatz 2 für den Bremer Kapitaldienst-
fonds

aufzunehmenden Kredite als eigene Schulden mit zu
übernehmen. Die nach Satz 1 übernommenen Kredite
wachsen dem Kreditrahmen nach Absatz 1 Nr. 1 zu.
Die Freie Hansestadt Bremen darf diesen erhöhten
Kreditrahmenteil nur für die Finanzierung der mit
übernommenen Kredite in Anspruch nehmen. In Höhe
der auf Grund der Ermächtigung nach Nummer 1
durch die Freie Hansestadt Bremen mit übernomme-
nen Kredite wird die Freie Hansestadt Bremen (Stadt-
gemeinde) Mitschuldner. Im Verhältnis zur Freien
Hansestadt Bremen tragen die Freie Hansestadt 
Bremen (Stadtgemeinde), ihre Sondervermögen und
Betriebe sowie der Bremer Kapitaldienstfonds die
Zins- und Tilgungsleistungen sowie weitere Kreditkos-
ten  für die ihnen zuzurechnenden Kreditanteile. Ent-
sprechendes gilt für ergänzende Verträge im Sinne
des Absatzes 4 Satz 2 und 3.

(4) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnis-
sen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu
bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann
der Senator für Finanzen auch ergänzende Vereinba-
rungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungs-
risiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen
und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden,
neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im
Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen die-
nen. Die Höchstgrenze für derartige Vereinbarungen
ist auf den vierfachen Betrag des in Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannten Betrages begrenzt.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kas-
senverstärkungskredite bis zu 12 vom Hundert des in
§ 1 Abs. 1 festgestellten Betrages der Einnahme und
Ausgabe aufzunehmen. Dieser Betrag erhöht sich um
die noch nicht aufgenommenen Darlehen am Kredit-
markt nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 sowie ab 1. Oktober
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2006 um 4 vom Hundert des in § 1 Abs. 1 festgelegten
Betrages der Einnahme und Ausgabe. Auf die Kredi-
termächtigung sind die Beträge anzurechnen, die auf
Grund von Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze
aufgenommen sind.

(6) Bei Diskontpapieren ist nur der Nettobetrag auf
die Kreditermächtigung anzurechnen.

(7) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Darlehen bis zur Höhe von 3 530 000 Euro zur Finan-
zierung investiver Zwecke des Sondervermögens „Im-
mobilien und Technik des Landes Bremen“ (SVIT-L)
zu Lasten des Sondervermögens nach § 26 der Lan-
deshaushaltsordnung aufzunehmen.

(8 Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kre-
dite zur Deckung überplanmäßiger Tilgung von
Schulden des in Absatz 7 genannten Sondervermö-
gens aufzunehmen. Für die Ermächtigungen nach 
Absatz 7 und Satz 1 gilt § 18 Abs. 3 der Landeshaus-
haltsordnung entsprechend.

(9) Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr wird
ermächtigt, zweckgebundene Kredite des Bundes für
den Wohnungsbau bis zur Höhe von 314 000 Euro auf-
zunehmen.

§ 15

Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeckte
Ausgaben für Baumaßnahmen gelten als entsperrt.

(2) In Höhe der in den Vorjahren erteilten Verpflich-
tungsermächtigungen gelten die entsprechenden
Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des § 22 der
Landeshaushaltsordnung fallen, als entsperrt.

(3) In den Vorjahren erteilte und nicht in Anspruch
genommene Verpflichtungsermächtigungen, die aus
Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres nicht
abgedeckt werden können, gelten fort.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses nicht benötigte Ausgaben zu sperren,

2. in Höhe vorjähriger Verlustvorträge Beträge bei
den konsumtiven Ausgaben zu sperren oder
zum Ausgleich Mehreinnahmen heranzuziehen,

3. Nachbewilligungen auf den Haushalt bis zur
Höhe von 100 000 Euro im Rahmen von
Deckungsmöglichkeiten einschließlich damit
verbundener oder für sich erforderliche Verän-
derungen bei den Beschäftigungszielzahlen,
dem Stellenvolumen und dem Stellenindex vor-
zunehmen; dies schließt die Ermächtigung ein,
Veränderungen bei Planstellen und Stellen im
Sinne von § 6 Absatz 1 Nr. 3 mit produktplan-
übergreifendem Ausgleich innerhalb einer
Dienststelle unbeachtlich der Besoldungs-/Ent-
lohnungsgrenzen des § 6 Absatz 1 Nr. 3 vorzu-
nehmen,

4. über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen bis zu 500 000 Euro zu erteilen,
sofern die Abfinanzierung im Rahmen des
nächstjährigen Haushalts oder in der Finanzpla-
nung sichergestellt ist,

5. die Sperre der Ausgaben für Baumaßnahmen
nach § 22 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung
aufzuheben,

6. Anzahl und Struktur der Stellen für Auszubil-
dende an die beschlossene und finanziell gesi-
cherte Ausbildungsplanung anzupassen,

7. innerhalb der von den Deckungsfähigkeiten
nach § 4 Abs. 2 ausgenommenen Ausgaben der
Gruppe 441 und den für die Nachversicherung
ausgeschiedener Beamter und Richter veran-
schlagten Mitteln produktplanübergreifend einen
Ausgleich vorzunehmen.

(5) Soweit bei Titeln der Gruppe 974 Minderausga-
ben veranschlagt sind, mindern diese das den jeweili-
gen Produktplänen zur Verfügung stehende Ausgabe-
volumen bei den Hauptgruppen 5 und 6 und den kon-
sumtiven Ausgaben der Gruppe 985. Ausnahmen hin-
sichtlich der Erwirtschaftung der Minderausgaben
durch Mehreinnahmen oder durch Investitionsausga-
ben bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und 
Finanzausschusses. Zuständig für die Erwirtschaftung
und den Nachweis der Minderausgaben sind die je-
weiligen Verantwortlichen. Entsprechendes gilt für
von dem Haushalts- und Finanzausschuss nach § 13
Abs. 2 Nr. 7 beschlossene Bewirtschaftungsmaßnah-
men. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das
Verfahren zu regeln.

(6) Soweit veranschlagte Einnahmen, die der Haus-
haltsdeckung dienen, nicht erzielt werden, sind die
Verantwortlichen verpflichtet, entsprechende Mehr-
einnahmen oder Minderausgaben an anderer Stelle
nachzuweisen. Der Senator für Finanzen wird ermäch-
tigt, das Verfahren zu regeln.

(7) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebunde-
ner Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen, dürfen
die entsprechenden Ausgaben nach Maßgabe der
vom Senator für Finanzen einzurichtenden Titel über-
oder außerplanmäßig geleistet werden.

(8) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass den am Deutschen For-
schungsnetz beteiligten Hochschulrechenzentren bis
zu 5 vom Hundert der Betriebsmittel (Hard- und Soft-
ware) der bremischen Hochschulrechenzentren für
überregionale Nutzung zur Verfügung gestellt wer-
den, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(9) Bei der Nutzungsüberlassung von Grund-
stücken und Grundstücksteilen sowie bei der Überlas-
sung der Nutzung von sonstigen Vermögensgegen-
ständen und Einrichtungen zum Zwecke der Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung darf mit Zu-
stimmung des Senators für Finanzen von den Vor-
schriften des § 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 der
Landeshaushaltsordnung abgewichen werden.

(10) Erstattungen von Bediensteten für die geneh-
migte private Nutzung von Geräten und Einrichtun-
gen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

(11) Die Gewährung von Prämien und Zulagen nach
der Bremischen Verordnung über die Gewährung von
Prämien und Zulagen für besondere Leistungen kann
nur im Rahmen der Personalbudgets erfolgen. Zur 
Sicherstellung einer gleichmäßigen Gewährung von
Prämien und Zulagen kann ein Ausgleich im jeweili-
gen Produktplan hergestellt werden.



(12) Die in den Jahren 1999 bis 2017 im Sinne von 
§ 14a des Bundesbesoldungsgesetzes zur Sicherung
der Versorgungsaufwendungen in ein Sondervermö-
gen abzuführenden Besoldungsanteile sind innerhalb
der Personalbudgets darzustellen.

(13) Die infolge der Bewilligung von Altersteilzeit in
Form des Blockmodells bei unabweisbaren Bedarfen
von den für eine Produktgruppe Verantwortlichen im
Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 4 zusätzlich ausgebrachten
refinanzierten Planstellen und Stellen dürfen erst ab
Beginn der Freistellungsphase in Anspruch genom-
men werden. Für die Wiederbesetzung durch Absol-
venten interner Ausbildungsgänge kann die Inan-
spruchnahme zum Zeitpunkt der Übernahme erfol-
gen.

(14) Im Zusammenhang mit der Altersteilzeit in
Form des Blockmodells absehbare Wiederbesetzungs-
bedarfe werden im Rahmen der Personalplanung bei
der spartenbezogenen Auflösung der zunächst global
in den Haushalten veranschlagten Mittel für neue
Ausbildungsjahrgänge berücksichtigt. 

(15) Der Senat wird ermächtigt, für Verwaltungsbe-
reiche, die umgebildet wurden oder umgebildet wer-
den sollen, die aus dieser Umbildung folgenden Perso-
nalüberhänge nach Umfang und betroffenen Perso-
nalgruppen zu bestimmen und die zum Abbau dieser
Überhänge erforderlichen personalwirtschaftlichen
Maßnahmen festzulegen. Gleiches gilt für die vom
Haushalts- und Finanzausschuss nach § 13 Absatz 5
Nr. 4 erklärten Überhangbereiche. Für die Stadt 
Bremerhaven trifft der Magistrat diese Entscheidung.

§ 16

Kosten- und Leistungsrechnung

Die mit der Durchführung der Kosten- und Leistungs-
rechnung beauftragten Personen stellen die Einrich-
tung und den Betrieb der Kosten- und Leis-
tungsrechnung sicher. Sie haben das Recht, die für
diesen Zweck notwendigen Datenbestände des Rech-
nungswesens einzusehen und zu verarbeiten. 

§ 17

Zuwendungsempfänger

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für
Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushaltsordnung
zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auf-
lage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfän-
ger seine Beschäftigten nicht besser stellt als ver-
gleichbare Beschäftigte der bremischen Verwaltung;
vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen
Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeits-
bedingungen vereinbart werden, als sie für Beschäf-
tigte der bremischen Verwaltung jeweils vorgesehen
sind. Entsprechendes gilt für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung, wenn die Gesamtausgaben des Zu-
wendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen
Mitteln finanziert werden. Das für die Bewilligung der
Zuwendungen zuständige Ressort kann bei Vorliegen
zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 18

Finanzzuweisungen

Der nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Finanzzuwei-
sungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremer-
haven festzusetzende Kürzungsbetrag beläuft sich auf

5 500 000 Euro.

§ 19

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen
in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Projektförderung mit Ausnahme der Förde-
rung des Wohnungsbaues sowie der Moderni-
sierung und Instandsetzung von Wohnungen bis
zu 320 000 000 Euro,

2. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt
Bremen, von Zuwendungsempfängern der Freien
Hansestadt Bremen und von Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts aus der Haftung für Leih-
gaben im Bereich von Kunst und Kultur bis zu 
26 000 000 Euro;

der Senator für Finanzen darf die Ermächtigung nach
Nr. 1 und 2 an eine Gesellschaft übertragen.

(2) Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr wird
ermächtigt, Bürgschaften zur Förderung des Woh-
nungsbaues, der Modernisierung von Wohnungen
und der Instandsetzung von Wohnungen bis zu insge-
samt 20 000 000 Euro zu übernehmen. Der Senator für
Bau, Umwelt und Verkehr darf die Ermächtigung nach
Satz 1 an eine Gesellschaft übertragen.

(3) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen für Kredite, die im laufenden Haushaltsjahr
übernommen und zurückgeführt worden sind, sind
nicht auf die Höchstbeträge anzurechnen. Dies gilt
auch für Haftungsübernahmen gemäß der Ermächti-
gung des Absatzes 1 Nr. 2.

(4) Gewährleistungen, die nicht in Euro übernom-
men werden, sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausferti-
gung der Urkunden zuletzt amtlich festgestellt wor-
den ist, auf den Höchstbetrag anzurechnen.

§ 20

Technische Ermächtigungen

Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Haus-
halts-, Produktgruppen- oder Stellenplan notwendige
technische Anpassungen vorzunehmen. 

§ 21

Geltung in den Gemeinden

<Soweit im Rahmen dieses Gesetzes abweichende
Regelungen von Vorschriften der Landeshaushalts-
ordnung getroffen werden, gelten diese Änderungen
auch für die Stadtgemeinde Bremen und die Stadt
Bremerhaven.

§ 22

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006
in Kraft. 

Bremen, den 20. Juni 2006

Der Senat
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Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen
für das Haushaltsjahr 2007

Vom 20. Juni 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür-
gerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz: 

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007
wird in Einnahme und Ausgabe auf 3 823 791 860 Euro,
die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 
474 971 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan wird
diesem Gesetz als Anlage beigefügt.

(2) Das im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2007
für die Personalhaushalte ausgewiesene Stellenvolu-
men wird auf 7 680 festgesetzt. Der Stellenindex be-
trägt 1,33. Für die Sonderhaushalte wird das Stellen-
volumen auf 2 599 und der Stellenindex auf 1,64 fest-
gesetzt. Daneben werden für die

Personalhaushalte 339,

Sonderhaushalte 922,

Betriebe nach § 26 der
Landeshaushaltsordnung 420

und

sonstigen Einrichtungen des Landes 0

als refinanziertes Stellenvolumen ausgewiesen.

§ 2

Produktgruppenhaushalt

(1) Neben dem nach den allgemeinen Vorschriften
des Haushaltsgrundsätzegesetzes und der Landes-
haushaltsordnung aufgestellten Haushalt ist im Sinne
von § 7a der Landeshaushaltsordnung ein leistungsbe-
zogener Haushalt für das Land und die Stadtgemeinde
Bremen aufgestellt worden. Dieser Haushalt ordnet
den aufgabenbezogenen Budgets verbindliche Finanz-,
Personal- und Leistungsziele in Art und Umfang zu
(Produktgruppenhaushalt).

(2) Der Produktgruppenhaushalt gliedert sich in
Produktpläne, Produktbereiche und Produktgruppen.

(3) Für den Vollzug des Produktgruppenhaushalts
gelten die Ermächtigungen dieses Gesetzes aus-
schließlich für die Einnahmen und Ausgaben im Haus-
halt des Landes. 

§ 2a

Einhaltung des vorgegebenen Rahmens

(1) Im Haushaltsvollzug ist sicherzustellen, dass

1. die in den Haushaltsgesetzen des Landes, der
Stadtgemeinde Bremen und Stadt Bremerhaven
enthaltenen Kreditermächtigungen nicht über-
schritten sowie

2. die in der Finanzplanung vorgegebenen Ziele
für den Stadtstaat, die der Bremischen Bürger-
schaft im Rahmen der Haushaltsberatungen für
die Jahre 2006 und 2007 übermittelt wurden,
eingehalten werden.

(2) Der Senator für Finanzen wird aufgefordert, im
Falle einer drohenden Überschreitung dem Haus-
halts- und Finanzausschuss unverzüglich zu berichten
und geeignete Steuerungs- und Bewirtschaftungs-
maßnahmen einzuleiten.

§ 3

Verantwortlichkeiten

(1) Die Fach-, Personal- und Finanzverantwortung
einschließlich der Verantwortung im Sinne von § 9 der
Landeshaushaltsordnung für die Erledigung der Auf-
gaben der bremischen Verwaltung werden zusam-
mengeführt. Für die Verantwortungsebenen Produkt-
plan, Produktbereich und Produktgruppe sind die ver-
antwortlichen Personen dem Senator für Finanzen zu
benennen.

(2) Die Befugnis zur Einwilligung bei der Einstel-
lung und Versetzung von Beamten und Richtern in
den Dienst der Freien Hansestadt Bremen nach § 48
der Landeshaushaltsordnung wird vom Senator für 
Finanzen auf die für einen Produktplan verantwortli-
che Person übertragen. Versorgungslasten für die
nach Satz 1 ernannten Beamten und Richter, die für
Zeiten vor der Ernennung vom Dienstherrn zu tragen
sind, sind im Rahmen des dezentralen Personalbud-
gets zu erwirtschaften.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, wei-
tere Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 4

Deckungsfähigkeiten

(1) Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit der Mit-
tel in § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung werden
für das Haushaltsjahr 2007 aufgehoben.

(2) Auf der Grundlage von § 20 Abs. 2 der Landes-
haushaltsordnung sind innerhalb einer Produktgruppe
gegenseitig deckungsfähig

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Gruppen
422, 425 und 426,

2. die sonstigen nicht übertragbaren Ausgaben der
Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Gruppe 441,

3. die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und
die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985,

4. die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 und
die investiven Ausgaben der Gruppe 985.

(3) Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungs-
fähigkeit nach Absatz 2 sind die Ausgaben des An-
schlussinvestitionsprogramms sowie diejenigen Aus-
gaben, für die durch Haushaltsvermerk eine andere
Regelung getroffen worden ist.

(4) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit
für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 gilt nur für
nach § 36 in Verbindung mit § 54 der Landeshaushalts-
ordnung freigegebene Maßnahmen, bei denen der
Kostenrahmen nicht überschritten wird. Gleiches gilt
sinngemäß für Zuschüsse zu Baumaßnahmen, die
über die Hauptgruppe 8 oder die Gruppe 985 abge-
wickelt werden.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, wei-
tere Verfahrensregelungen zu treffen.



§ 5 

Investitionsausgaben

Im Sinne von Artikel 131a der Landesverfassung
dürfen die bei den Hauptgruppen 7 und 8 sowie bei
der Gruppe 985 investiv veranschlagten Ausgaben
grundsätzlich nur für investive Zwecke im Sinne von 
§ 13 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung
verausgabt werden. Etwaige Ausnahmen bedürfen
des Einvernehmens mit dem Senator für Finanzen.

§ 6

Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, 
Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Personen, die für eine Produktgruppe ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei
den Hauptgruppen 7 und 8 und den investiven
Ausgaben der Gruppe 985 zu Lasten von Ausga-
ben der Hauptgruppen 5 und 6 und der konsum-
tiven Ausgaben der Gruppe 985 nachzubewilli-
gen,

2. alle übrigen produktgruppeninternen Nachbe-
willigungen bis zur Höhe von 100 000 Euro im
Einzelfall vorzunehmen; ausgenommen hiervon
sind Nachbewilligungen zu Gunsten nicht über-
tragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425 und
426 oder zu Lasten der Gruppe 441 sowie Nach-
bewilligungen von Ausgaben der Hauptgrup-
pen 7 und 8 sowie der investiven Ausgaben der
Gruppe 985 zu Gunsten von Ausgaben der
Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven
Ausgaben der Gruppe 985,

3. innerhalb einer Produktgruppe unter Beachtung
des Stellenvolumens und des Stellenindexes
Veränderungen bei Planstellen bis Besoldungs-
gruppe A 14 sowie planmäßigen Stellen bis Ver-
gütungsgruppe I b bzw. Kr XIII Bundes-Ange-
stelltentarifvertrag und Entgeltgruppe 14 Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst vorzuneh-
men, soweit das Finanzvolumen der Maßnahme
100 000 Euro im Jahr nicht überschreitet; in allen
anderen Fällen ist die Zustimmung des zur Ein-
richtung, Streichung und Hebung von Planstel-
len und Stellen ermächtigten Haushalts- und 
Finanzausschusses erforderlich; die Ermächti-
gung nach Satz 1 und 2 schließt ein, Planstellen
und Stellen in dem Umfang zu schaffen, wie Per-
sonalausgaben dauerhaft eingespart werden,

4. innerhalb einer Produktgruppe im Rahmen einer
gesicherten Refinanzierung Planstellen und
Stellen für Arbeitnehmer in fachlich gebotener
Menge und Struktur einzurichten; die Ermächti-
gung gilt sinngemäß für die Personen, die für
Betriebe der Freien Hansestadt Bremen nach 
§ 26 der Landeshaushaltsordnung oder Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts verantwortlich sind,
soweit diese nicht als Produktgruppe im Pro-
duktgruppenhaushalt geführt werden; ein et-
waiges Zustimmungserfordernis des jeweiligen
Aufsichtsgremiums bleibt hiervon unbenom-
men.

(2) Die Personen, die für einen Produktbereich ver-
antwortlich sind, werden ermächtigt, Nachbewilligun-
gen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur Höhe von
100 000 Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenom-
men hiervon sind Nachbewilligungen zu Gunsten
nicht übertragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425
und 426 oder zu Lasten der Gruppe 441 sowie Nach-
bewilligungen von Ausgaben der Hauptgruppen 7
und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppe 985
zu Gunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und
6 sowie der konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985.

(3) Die Personen, die für einen Produktplan verant-
wortlich sind, werden ermächtigt, Nachbewilligungen
innerhalb ihres Produktplans bis zur Höhe von 100 000
Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hier-
von sind Nachbewilligungen zu Gunsten nichtüber-
tragbarer Ausgaben der Gruppen 422, 425 und 426
oder zu Lasten der Gruppe 441 sowie Nachbewilligun-
gen von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sowie
der investiven Ausgaben der Gruppe 985 zu Gunsten
von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der
konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985.

(4) Soweit im Rahmen der Ermächtigungen nach
Absatz 1 Nrn. 1 und 2, Absatz 2, 3 und 5 längerfristige
Verpflichtungen, die über die Ermächtigungen nach 
§ 38 der Landeshaushaltsordnung hinausgehen, ein-
gegangen werden sollen, ist die Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nrn. 2 und 4,
Absatz 2 und Absatz 3 gelten auch für produktgrup-
peninterne, produktgruppenübergreifende sowie pro-
duktbereichsübergreifende Nachbewilligungen mit
Deckung aus bereits erzielten Mehreinnahmen, soweit
diese Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich von Min-
dereinnahmen an anderer Stelle des Produktplans
dienen müssen.

(6) Für produktgruppenübergreifende sowie pro-
duktbereichsübergreifende Nachbewilligungen von
nicht übertragbaren Ausgaben zwischen den Grup-
pen 422, 425 und 426 gelten die Regelungen der 
Absätze 2 und 3. Dies schließt die Ermächtigung ein,
Planstellen und Stellen innerhalb des Produktbereichs
oder des Produktplans bis zu einem Finanzvolumen
von 100 000 Euro zu verlagern. 

(7) Die für die jeweiligen Produktbereiche Verant-
wortlichen werden ermächtigt, Sperren nach § 22 der
Landeshaushaltsordnung gemäß § 36 der Landeshaus-
haltsordnung für solche Baumaßnahmen aufzuheben,
deren Gesamtkosten 500 000 Euro nicht überschrei-
ten.

(8) Die für die jeweiligen Produktbereiche Verant-
wortlichen werden ermächtigt, veranschlagte Ver-
pflichtungsermächtigungen für in sich abgeschlossene
Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von bis zu 500
000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im
Rahmen des nächstjährigen Haushalts oder in der gel-
tenden Finanzplanung gesichert ist.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3
und Absatz 6 gelten nur, soweit die Leistungsziele
nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch
die Regelungen der Absätze 1 bis 9 unberührt.
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(11) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die
nach den Absätzen 1 bis 9 erforderlichen Verfahrens-
regelungen zu treffen.

§ 7

Planungssicherheit

(1) Aus Gründen der Planungssicherheit stehen für
den Bereich der konsumtiven Ausgaben (Hauptgrup-
pen 5 und 6 und Gruppe 985) und für den Bereich der
investiven Ausgaben (Hauptgruppen 7 und 8 und
Gruppe 985) für den Gesamthaushalt jeweils 95 vom
Hundert der Anschläge zur Verfügung. Der Senat wird
ermächtigt, in diesem Rahmen die Anteilsätze der Pro-
duktbereiche auf der Grundlage von Verpflichtungs-
graden festzulegen. Insoweit werden die Eingriffs-
rechte des Senats nach § 41 der Landeshaushaltsord-
nung eingeschränkt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres, bis
spätestens 15. Oktober, allgemeine Haushaltsver-
schlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungsmaß-
nahmen nach § 41 der Landeshaushaltsordnung erfor-
derlich machen, sind diese aus den im Gesamthaus-
halt verbleibenden 5 vom Hundert zu finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermächtigung nach 
Absatz 1 in Anspruch nimmt, ist der Haushalts- und
Finanzausschuss über die sich daraus ergebenden An-
passungen der im Produktgruppenhaushalt vereinbar-
ten Personal- und Leistungsziele zu unterrichten. Der
Senator für Finanzen wird ermächtigt, das nähere Ver-
fahren zu regeln.

§ 8

Übertragbarkeiten

(1) Nach § 19 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung
werden die Ausgaben der Gruppe 441, der Haupt-
gruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der
Gruppe 985 für übertragbar erklärt. Die Übertragbar-
keit gilt nicht, sofern sie durch Haushaltsvermerk aus-
geschlossen ist. Eine Übertragung erfolgt nicht, sofern
die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben, von
Mindereinnahmen oder zur Erwirtschaftung von ver-
anschlagten Minderausgaben herangezogen werden
müssen.

(2) Die Mittel des Anschlussinvestitionsprogramms
sind nicht übertragbar. Etwaige am Jahresende beste-
hende Verpflichtungen sind aus Mitteln des nächst-
jährigen Anschlussinvestitionsprogramms (Produkt-
plan 94) abzudecken.

§ 9

Rücklagenbildung

(1) Die am Ende des Haushaltsjahres nicht ver-
brauchten nicht übertragbaren Personalausgaben so-
wie erzielte allgemeine Mehreinnahmen einer Pro-
duktgruppe, die nicht zum Ausgleich etwaiger Min-
dereinnahmen, Mehrausgaben oder zur Erwirtschaf-
tung von veranschlagten Minderausgaben innerhalb
des Produktplanes heranzuziehen sind, dürfen einer
Rücklage innerhalb eines Produktplanes zugeführt
werden. Die Feststellung der Höhe der in Frage kom-
menden Rücklagenzuführung bedarf nach Abstim-
mung mit dem Senator für Finanzen der Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, über die in Absatz 1 enthaltenen Regelun-
gen hinaus weitergehenden Rücklagenbildungen zu-
zustimmen.

(3) Soweit für einzelne Produktpläne Rücklagen ge-
bildet worden sind, dürfen diese entsprechend den
Regelungen des § 6 Abs. 3 für Zwecke des jeweiligen
Produktplanes genutzt werden. Die Verwendung die-
ser Mittel für die Einstellung unbefristeten Personals
ist nicht zulässig.

(4) Minderausgaben bei den Gruppen 422, 425 und
426, die aus Teilzeitbeschäftigung nach § 71b des Bre-
mischen Beamtengesetzes oder nach dem Tarifvertrag
zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998
resultieren, können unabhängig von den Einschrän-
kungen nach Absatz 1 und 3 zum Ausgleich von Fol-
geeffekten der Altersteilzeit in Form des Blockmodells
einer zweckgebundenen Rücklage im Produktplan zu-
geführt und in der Freistellungsphase des Blockmo-
dells für die Einstellung unbefristeten Personals ge-
nutzt werden. Hierzu können nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 refinanzierte Planstellen
und Stellen eingerichtet werden. Der Senator für 
Finanzen wird ermächtigt, das weitere Verfahren zu
regeln.

§ 10

Rücklage für Versorgungsvorsorge

(1) Die aus der Verbeamtung von Angestellten ent-
standenen und die künftig bei Verbeamtungen oder
durch Umwandlung von Stellen für Angestellte in
Planstellen für Beamte noch entstehenden Entlas-
tungseffekte bei den Dienstbezügen sowie Versor-
gungszuschläge bei refinanzierter Beschäftigung und
Versorgungsumlagebeträge ausgegliederter Einrich-
tungen sind der Rücklage für Versorgungsvorsorge
bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versor-
gungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen zuzu-
führen.

(2) Der nach Absatz 1 bei refinanzierter Beschäfti-
gung abzuführende Versorgungszuschlag beträgt bei
Beamten und Richtern 30 vom Hundert der Besol-
dungsaufwendungen und bei ruhelohnanwartschafts-
berechtigten Arbeitnehmern 14,29 vom Hundert des
Arbeitnehmerbrutto.

(3) Die nach Absatz 1 von (ausgegliederten) Ein-
richtungen des Landes für die bei ihnen tätigen Be-
schäftigten zu leistende Versorgungsumlage beträgt
bei Beamten und Richtern 35 vom Hundert der Besol-
dungsaufwendungen und bei ruhelohnanwartschafts-
berechtigten Arbeitnehmern 14,29 vom Hundert des
Arbeitnehmerbrutto.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das
nähere Verfahren zu regeln.

§ 11

Sonderhaushalte

(1) Die Mittel des Landesuntersuchungsamtes für
Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin werden netto
ausgewiesen. Der Haushalt des Landesuntersu-
chungsamtes für Chemie, Hygiene und Veterinärme-
dizin (Kapitel 2525) ist als Erläuterung zur Nettoveran-
schlagung Bestandteil des Haushaltsplans. Für diese
Einrichtung werden Rücklagen im Sonderhaushalt ge-
bildet.



(2) Die aus der Darlehensgewährung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) resul-
tierenden Einnahmen und Ausgaben werden netto
ausgewiesen. Der Haushalt für BAföG-Darlehen (Ka-
pitel 2524) ist als Erläuterung zur Nettoveranschla-
gung Bestandteil des Haushaltsplans. Im Haushalt für
BAföG-Darlehen dürfen keine Rücklagen gebildet
werden.

§ 12

Unterjähriges Controlling/Berichtswesen

(1) Ziel des unterjährigen Controllings ist es, auf der
Grundlage des Produktgruppenhaushalts unter Ein-
beziehung von Daten aus der Kosten- und Leistungs-
rechnung, Entwicklungen zu erkennen und aufzugrei-
fen, soweit diese von finanzieller, personalwirtschaftli-
cher oder leistungsbezogener Bedeutung sind, bei Ab-
weichungen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnah-
men einzuleiten und Vorschläge zur Einhaltung des
Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungs-
ziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und
Finanzausschuss auf den Ebenen des Gesamthaus-
halts, der Produktbereiche und Produktpläne sowie
für die Betriebe, Beteiligungen und Zuwendungsemp-
fänger periodisch Berichte vorzulegen. Für den Inves-
titionsbereich des Haushalts sind dabei auch sämtli-
che Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - nach
Jahren getrennt - darzustellen. Im Übrigen wird der
Haushalts- und Finanzausschuss ermächtigt, Form, 
Inhalt und Periodizität des Berichtswesens festzule-
gen.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die
zur Realisierung eines, alle Einrichtungen des Landes
umfassenden, Personalmanagements und -control-
lings erforderlichen Daten im Datenbanksystem PuMa
(Personalverwaltung und Management) zu verarbei-
ten. Dies schließt die der Budgetierung zugrunde lie-
genden Daten, Daten über krankheitsbedingte Fehl-
zeiten, zum Arbeitsschutz und nach dem Landes-
gleichstellungsgesetz ein. Hierzu gehört auch die Un-
terstützung des dezentralen Personalcontrollings und
der dezentralen Personal- und Stellenverwaltung
einschließlich Gehaltssachbearbeitung. Die in Absatz
2 genannten Einrichtungen der Freien Hansestadt
Bremen, deren Personaldaten im Rahmen des Daten-
banksystems PuMa nicht oder nur teilweise zur Verfü-
gung stehen, sind verpflichtet, dem Senator für 
Finanzen diese periodisch und automatisiert zur Ver-
fügung zu stellen. Der Senator für Finanzen wird er-
mächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensrege-
lungen zu treffen. 

(4) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch
die Regelungen der Absätze 1 und 2 unberührt.

§ 13

Sonstige Ermächtigungen de
Haushalts- und Finanzausschusses

(1) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, wesentliche Änderungen der im Produkt-
gruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu be-
schließen.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird darü-
ber hinaus ermächtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rah-
men von Deckungsmöglichkeiten im laufenden
Haushaltsjahr zu beschließen,

2. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächti-
gungen andere (über- oder außerplanmäßige)
Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Fällen zuzu-
lassen, in denen ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Einnahmen und Ausgaben be-
steht,

4. die erforderlichen Stellenplanänderungen vor-
zunehmen, die sich ergeben aus

a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf
dem Gebiete des Personalrechts, die für die
Freie Hansestadt Bremen verbindlich sind,

b) etwaigen Änderungen des bremischen Besol-
dungs- und Laufbahnrechts,

c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz;

Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Bedarf
ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten
Haushaltsgesetzes ausschließt,

5. Planstellen und Stellen innerhalb eines Haus-
halts umzusetzen und in Fällen der Umsetzung
zwischen dem Landes- und dem Stadthaushalt
in dem aufnehmenden Haushalt entsprechende
Planstellen und Stellen neu zu schaffen und die
in dem abgebenden Haushalt nicht mehr
benötigten Planstellen und Stellen zu streichen,

6. alle mit der Gründung von Betrieben nach § 26
Abs. 1 und 2 der Landeshaushaltsordnung ver-
bundenen haushaltsmäßigen Umsetzungen vor-
zunehmen,

7. Ausgabebeschränkungen unter Berücksichti-
gung der Regelungen nach § 7 festzulegen, die
zur Absicherung von Haushaltsrisiken dienen;
dazu kann insbesondere das den Ressorts zur
Verfügung stehende Haushaltsvolumen be-
grenzt und der Liquiditätsabfluss zeitlich einge-
schränkt werden.

(3) Die auf Grund der Ermächtigungen in § 13 des
Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für
das Haushaltsjahr 2006 durch den Haushalts- und 
Finanzausschuss beschlossenen Stellenplanänderun-
gen und die für das Haushaltsjahr 2006 ohne Befris-
tung bewilligten Stellen gelten auch für das Haus-
haltsjahr 2007.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, die Deckungsfähigkeiten nach § 4, die
Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Be-
fugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung von
Verpflichtungsermächtigungen nach § 6, die Über-
tragbarkeiten nach § 8 sowie die Möglichkeit zur
Rücklagenbildung nach § 9 gegebenenfalls im Einzel-
fall zu begrenzen oder aufzuheben.

(5) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird er-
mächtigt, zur Sicherung der Personalhaushalte für
Produktpläne gegebenenfalls

1. einen Beförderungsstopp,

2. einen Einstellungsstopp,
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3. die Rücknahme dezentraler personalwirtschaft-
licher Befugnisse 

zu beschließen. Er kann die Personalhaushalte für Pro-
duktpläne in Teilen oder in Gänze zu Personalüber-
hangbereichen zu erklären, in denen fluktuationser-
höhende und mobilitätsfördernde Instrumente bis hin
zum dienststellenübergreifenden Personaleinsatz aus-
zuschöpfen sind.

§ 14

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur
Höhe von 1 521 412 950 Euro aufzunehmen,

2. Kredite zur Tilgung von Schulden, für die Aus-
gaben im Kreditfinanzierungsplan nicht vorge-
sehen sind, aufzunehmen,

3. zur Finanzierung von investiven Maßnahmen,
die dem Ziel der mittelfristigen Ausgabenent-
lastung dienen (betriebswirtschaftlich rentable
Maßnahmen), Kredite bis zur Höhe von 
1 000 000 Euro aufzunehmen. Ausnahmen sind
nur zulässig, soweit bereits in Vorjahren Finan-
zierungen in Aussicht genommen wurden; die
Inanspruchnahme bedarf im Einzelfall der Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses, soweit das Gesamtvolumen mehr als 100 000
Euro beträgt; bei Maßnahmen im Gesamtvolu-
men von bis zu 100 000 Euro darf der Senator für
Finanzen zustimmen,

4. ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf
die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 6 vom Hun-
dert des in § 1 Abs. 1 festgestellten Betrages der
Einnahme und Ausgabe aufzunehmen; die da-
nach aufgenommenen Kredite sind auf die Kre-
ditermächtigungen des nächsten Haushaltsjah-
res anzurechnen.

(2) Zur Finanzierung des Kapitaldienstfonds nach
dem Gesetz über die Errichtung des Bremer Kapital-
dienstfonds dürfen nach Maßgabe des Wirtschafts-
plans dieses Fonds Kredite in Höhe von bis zu 
42 643 000 Euro aufgenommen werden.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zum
Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme für das
Haushaltsjahr 2007

1. die nach dem Haushaltsgesetz der Freien Han-
sestadt Bremen (Stadtgemeinde),

2. die nach Absatz 2 für den Bremer Kapitaldienst-
fonds

aufzunehmenden Kredite als eigene Schulden mit zu
übernehmen. Die nach Satz 1 übernommenen Kredite
wachsen dem Kreditrahmen nach Absatz 1 Nr. 1 zu.
Die Freie Hansestadt Bremen darf diesen erhöhten
Kreditrahmenteil nur für die Finanzierung der mit
übernommenen Kredite in Anspruch nehmen. In Höhe
der auf Grund der Ermächtigung nach Nummer 1
durch die Freie Hansestadt Bremen mit übernomme-
nen Kredite wird die Freie Hansestadt Bremen (Stadt-
gemeinde) Mitschuldner. Im Verhältnis zur Freien
Hansestadt Bremen tragen die Freie Hansestadt 
Bremen (Stadtgemeinde), ihre Sondervermögen und

Betriebe sowie der Bremer Kapitaldienstfonds die Zins-
und Tilgungsleistungen sowie weitere Kreditkosten
für die ihnen zuzurechnenden Kreditanteile. Ent-
sprechendes gilt für ergänzende Verträge im Sinne
des Absatzes 4 Satz 2 und 3.

(4) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnis-
sen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu
bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann
der Senator für Finanzen auch ergänzende Vereinba-
rungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungs-
risiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen
und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden,
neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im
Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen die-
nen. Die Höchstgrenze für derartige Vereinbarungen
ist auf den vierfachen Betrag des in Absatz 1 Nr. 1 ge-
nannten Betrages begrenzt.

(4a) Der Senator für Finanzen wird darüber hinaus
ermächtigt, ab dem 1. Januar 2008 bis zur Verkün-
dung des Haushaltsgesetzes 2008 Vereinbarungen zu
treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken
sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnli-
chen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Kre-
diten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanz-
planzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen.

(5) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kas-
senverstärkungskredite bis zu 12 vom Hundert des in
§ 1 Abs. 1 festgestellten Betrages der Einnahme und
Ausgabe aufzunehmen. Dieser Betrag erhöht sich um
die noch nicht aufgenommenen Darlehen am Kredit-
markt nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 sowie ab 1. Oktober
2007 um 4 vom Hundert des in § 1 Abs. 1 festgelegten
Betrages der Einnahme und Ausgabe. Auf die Kredit-
ermächtigung sind die Beträge anzurechnen, die auf
Grund von Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze
aufgenommen sind.

(6) Bei Diskontpapieren ist nur der Nettobetrag auf
die Kreditermächtigung anzurechnen.

(7) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,
Darlehen bis zur Höhe von 1 680 000 Euro zur Finan-
zierung investiver Zwecke des Sondervermögens „Im-
mobilien und Technik des Landes Bremen“ (SVIT-L)
zu Lasten des Sondervermögens nach § 26 der Lan-
deshaushaltsordnung aufzunehmen.

(8) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Kre-
dite zur Deckung überplanmäßiger Tilgung von
Schulden des in Absatz 7 genannten Sondervermö-
gens aufzunehmen. Für die Ermächtigungen nach 
Absatz 7 und Satz 1 gilt § 18 Abs. 3 der Landeshaus-
haltsordnung entsprechend.

(9) Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr wird
ermächtigt, zweckgebundene Kredite des Bundes für
den Wohnungsbau bis zur Höhe von 231 000 Euro auf-
zunehmen.

§ 15

Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeckte
Ausgaben für Baumaßnahmen gelten als entsperrt.

(2) In Höhe der in den Vorjahren erteilten Verpflich-
tungsermächtigungen gelten die entsprechenden
Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des § 22 der
Landeshaushaltsordnung fallen, als entsperrt.



(3) In den Vorjahren erteilte und nicht in Anspruch
genommene Verpflichtungsermächtigungen, die aus
Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres nicht
abgedeckt werden können, gelten fort.

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

1. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses nicht benötigte Ausgaben zu sperren,

2. in Höhe vorjähriger Verlustvorträge Beträge bei
den konsumtiven Ausgaben zu sperren oder
zum Ausgleich Mehreinnahmen heranzuziehen,

3. Nachbewilligungen auf den Haushalt bis zur
Höhe von 100 000 Euro im Rahmen von Deckungs-
möglichkeiten einschließlich damit verbundener
oder für sich erforderliche Veränderungen bei
den Beschäftigungszielzahlen, dem Stellenvolu-
men und dem Stellenindex vorzunehmen; dies
schließt die Ermächtigung ein, Veränderungen
bei Planstellen und Stellen im Sinne von § 6 
Absatz 1 Nr. 3 mit produktplanübergreifendem
Ausgleich innerhalb einer Dienststelle unbe-
achtlich der Besoldungs-/Entlohnungsgrenzen
des § 6 Absatz 1 Nr. 3 vorzunehmen,

4. über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen bis zu 500 000 Euro zu erteilen,
sofern die Abfinanzierung im Rahmen des
nächstjährigen Haushalts oder in der Finanzpla-
nung sichergestellt ist,

5. die Sperre der Ausgaben für Baumaßnahmen
nach § 22 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung
aufzuheben,

6. Anzahl und Struktur der Stellen für Auszubil-
dende an die beschlossene und finanziell gesi-
cherte Ausbildungsplanung anzupassen,

7. innerhalb der von den Deckungsfähigkeiten
nach § 4 Abs. 2 ausgenommenen Ausgaben der
Gruppe 441 und den für die Nachversicherung
ausgeschiedener Beamter und Richter veran-
schlagten Mitteln produktplanübergreifend einen
Ausgleich vorzunehmen.

(5) Soweit bei Titeln der Gruppe 974 Minderausga-
ben veranschlagt sind, mindern diese das den jeweili-
gen Produktplänen zur Verfügung stehende Ausgabe-
volumen bei den Hauptgruppen 5 und 6 und den kon-
sumtiven Ausgaben der Gruppe 985. Ausnahmen hin-
sichtlich der Erwirtschaftung der Minderausgaben
durch Mehreinnahmen oder durch Investitionsausga-
ben bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und 
Finanzausschusses. Zuständig für die Erwirtschaftung
und den Nachweis der Minderausgaben sind die je-
weiligen Verantwortlichen. Entsprechendes gilt für
von dem Haushalts- und Finanzausschuss nach § 13
Abs. 2 Nr. 7 beschlossene Bewirtschaftungsmaßnah-
men. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, das
Verfahren zu regeln.

(6) Soweit veranschlagte Einnahmen, die der Haus-
haltsdeckung dienen, nicht erzielt werden, sind die
Verantwortlichen verpflichtet, entsprechende Mehr-
einnahmen oder Minderausgaben an anderer Stelle
nachzuweisen. Der Senator für Finanzen wird ermäch-
tigt, das Verfahren zu regeln.

(7) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebunde-
ner Einnahmen, außer bei Kreditaufnahmen, dürfen
die entsprechenden Ausgaben nach Maßgabe der
vom Senator für Finanzen einzurichtenden Titel über-
oder außerplanmäßig geleistet werden.

(8) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass den am Deutschen For-
schungsnetz beteiligten Hochschulrechenzentren bis
zu 5 vom Hundert der Betriebsmittel (Hard- und Soft-
ware) der bremischen Hochschulrechenzentren für
überregionale Nutzung zur Verfügung gestellt wer-
den, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(9) Bei der Nutzungsüberlassung von Grund-
stücken und Grundstücksteilen sowie bei der Überlas-
sung der Nutzung von sonstigen Vermögensgegen-
ständen und Einrichtungen zum Zwecke der Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung darf mit Zu-
stimmung des Senators für Finanzen von den Vor-
schriften des § 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 der
Landeshaushaltsordnung abgewichen werden.

(10) Erstattungen von Bediensteten für die geneh-
migte private Nutzung von Geräten und Einrichtun-
gen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

(11) Die Gewährung von Prämien und Zulagen nach
der bremischen Verordnung über die Gewährung von
Prämien und Zulagen für besondere Leistungen kann
nur im Rahmen der Personalbudgets erfolgen. Zur 
Sicherstellung einer gleichmäßigen Gewährung von
Prämien und Zulagen kann ein Ausgleich im jeweili-
gen Produktplan hergestellt werden.

(12) Die in den Jahren 1999 bis 2017 im Sinne von 
§ 14a des Bundesbesoldungsgesetzes zur Sicherung
der Versorgungsaufwendungen in ein Sondervermö-
gen abzuführenden Besoldungsanteile sind innerhalb
der Personalbudgets darzustellen.

(13) Die infolge der Bewilligung von Altersteilzeit in
Form des Blockmodells bei unabweisbaren Bedarfen
von den für eine Produktgruppe Verantwortlichen im
Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 4 zusätzlich ausgebrachten 
refinanzierten Planstellen und Stellen dürfen erst ab
Beginn der Freistellungsphase in Anspruch genom-
men werden. Für die Wiederbesetzung durch Absol-
venten interner Ausbildungsgänge kann die Inan-
spruchnahme zum Zeitpunkt der Übernahme erfol-
gen.

(14) Im Zusammenhang mit der Altersteilzeit in
Form des Blockmodells absehbare Wiederbesetzungs-
bedarfe werden im Rahmen der Personalplanung bei
der spartenbezogenen Auflösung der zunächst global
in den Haushalten veranschlagten Mittel für neue
Ausbildungsjahrgänge berücksichtigt. 

(15) Der Senat wird ermächtigt, für Verwaltungsbe-
reiche, die umgebildet wurden oder umgebildet wer-
den sollen, die aus dieser Umbildung folgenden Perso-
nalüberhänge nach Umfang und betroffenen Perso-
nalgruppen zu bestimmen und die zum Abbau dieser
Überhänge erforderlichen personalwirtschaftlichen
Maßnahmen festzulegen. Gleiches gilt für die vom
Haushalts- und Finanzausschuss nach § 13 Absatz 5
Nr. 4 erklärten Überhangbereiche. Für die Stadt 
Bremerhaven trifft der Magistrat diese Entscheidung.
Die Regelungen in Satz 1 und 2 gelten bis zur Verkün-
dung des Haushaltsgesetzes 2008 fort.
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§ 16

Kosten- und Leistungsrechnung

Die mit der Durchführung der Kosten- und Leis-
tungsrechnung beauftragten Personen stellen die Ein-
richtung und den Betrieb der Kosten- und Leistungs-
rechnung sicher. Sie haben das Recht, die für diesen
Zweck notwendigen Datenbestände des Rechnungs-
wesens einzusehen und zu verarbeiten.

§ 17

Zuwendungsempfänger

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für
Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushaltsordnung
zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auf-
lage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfän-
ger seine Beschäftigten nicht besser stellt als ver-
gleichbare Beschäftigte der bremischen Verwaltung;
vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen
Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeits-
bedingungen vereinbart werden, als sie für Beschäf-
tigte der bremischen Verwaltung jeweils vorgesehen
sind. Entsprechendes gilt für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung, wenn die Gesamtausgaben des Zu-
wendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen
Mitteln finanziert werden. Das für die Bewilligung der
Zuwendungen zuständige Ressort kann bei Vorliegen
zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 18

Finanzzuweisungen

Der nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Finanzzuwei-
sungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremer-
haven festzusetzende Kürzungsbetrag beläuft sich auf
5 500 000 Euro.

§ 19

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen
in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Projektförderung mit Ausnahme der Förde-
rung des Wohnungsbaues sowie der Moderni-
sierung und Instandsetzung von Wohnungen bis
zu 320 000 000 Euro,

2. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt
Bremen, von Zuwendungsempfängern der Freien
Hansestadt Bremen und von Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts aus der Haftung für Leihgaben
im Bereich von Kunst und Kultur bis zu 
26 000 000 Euro;

der Senator für Finanzen darf die Ermächtigung nach
Nr. 1 und 2 an eine Gesellschaft übertragen.

(2) Der Senator für Bau, Umwelt und Verkehr wird
ermächtigt, Bürgschaften zur Förderung des Woh-
nungsbaues, der Modernisierung von Wohnungen
und der Instandsetzung von Wohnungen bis zu insge-
samt 20 000 000 Euro zu übernehmen. Der Senator für
Bau, Umwelt und Verkehr darf die Ermächtigung nach
Satz 1 an eine Gesellschaft übertragen.

(3) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen für Kredite, die im laufenden Haushaltsjahr
übernommen und zurückgeführt worden sind, sind
nicht auf die Höchstbeträge anzurechnen. Dies gilt
auch für Haftungsübernahmen gemäß der Ermächti-
gung des Absatzes 1 Nr. 2.

(4) Darüber hinaus wird der Senator für Finanzen
ermächtigt, ab dem 1. Januar 2008 bis zur Verkün-
dung des Haushaltsgesetzes 2008 Bürgschaften, 
Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur
Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2007 fest-
gesetzten Höchstbeträge zu übernehmen. Der Senator
für Bau, Umwelt und Verkehr wird ermächtigt, ab dem
1. Januar 2008 bis zur Verkündung des Haushaltsge-
setzes 2008 Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 2 für
das Haushaltsjahr 2007 festgesetzten Höchstbeträge
zu übernehmen.

(5) Eine dem Absatz 4 Satz 1 entsprechende Rege-
lung kann auch von den Stadtgemeinden getroffen
werden.

(6) Gewährleistungen, die nicht in Euro übernom-
men werden, sind zu dem Mittelkurs, der vor Ausferti-
gung der Urkunden zuletzt amtlich festgestellt wor-
den ist, auf den Höchstbetrag anzurechnen.

§ 20

Technische Ermächtigungen

Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Haus-
halts-, Produktgruppen- oder Stellenplan notwendige
technische Anpassungen vorzunehmen. 

§ 21

Geltung in den Gemeinden

Soweit im Rahmen dieses Gesetzes abweichende
Regelungen von Vorschriften der Landeshaushalts-
ordnung getroffen werden, gelten diese Änderungen
auch für die Stadtgemeinde Bremen und die Stadt
Bremerhaven.

§ 22

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

Bremen, den 20. Juni 2006

Der Senat
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